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§ 170 VersVG
 VersVG - Versicherungsvertragsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.06.2022

1. (1)Ist die Versicherung für den Fall des Todes eines anderen als des Versicherungsnehmers genommen, so ist der

Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherungsnehmer vorsätzlich durch eine

widerrechtliche Handlung den Tod des anderen herbeiführt.

2. (2)Ist bei einer Versicherung für den Todesfall ein Dritter als Bezugsberechtigter bezeichnet, so gilt die

Bezeichnung als nicht erfolgt, wenn der Dritte vorsätzlich durch eine widerrechtliche Handlung den Tod

desjenigen, auf dessen Person die Versicherung genommen ist, herbeiführt.
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